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Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zl. 353.110/31-111/4/80 

An den 

Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton BENYA 

Parlament 
12.17 \v i e n 

A 1014 Wien, Ballhausplatz 2 
Tel. (0222) 6615/0 

9.. Juni 1980 

4,f91AS 

1980 "06- 1 0 
zu '16~IIJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat DE:UTSCHl1ANN, Irtg .. URL und 
Genossen haben am 9. April 1980 unter der Nr s 461/J an mich 

-eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend KlärlUlg 
der verfassul1gsrechtlichen Grund.lagen für die Förderung des 
Viehexports gerichtet, welche folgenden i,.lortlaut hat: 

"10 Haben Sie die von lhnSn anläßlich der Bauerndemons~ration 
. in Mallni tz aegenüber den ADcreol"'dneten Deutschmann lmd 
lng. Url angekündigte PrJ,fung. der Verfass'.-mgsfrage t wer 
für die Viehexpcr~förderung zuständig ist, vom Verfassungs­
dienst bereits kl~ren lassen? 

20 Welches Ergebnis hat dieses Gutachten gebracht?" 

Ich beehre mich p diese Anfrage wie folgt zu. beantworten. 

Der yerfass'U..1'J.gsdienst des Bundeskanzleramtes hat zur F:rage 
der verfassungsrechtlichen Zu.s tändigkei';: zu.r Förd,~rung des 

Viehexportes folgende gutächtliche j~ußerung ers tell t: 

1 ~ Das B'Ä.ndes-VerfasSl:L:'l,gsgesetz ,r-~gel t in den Art .. 10 

bis 15 die: Ländern 

ün Bereich der GE.:S(?tz~;<2bung 'i;L"rld oe:!:' Hahei tsver1>.'al tung" 

·iL .... 
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Gemä.ß Art .. 10 Ab$. 1 Z. 2 B-\'G ist der "Vi'äTen- und Viehverkehr' 

mit dem Au.sla."1d" BUl'l.dessc.che in Gesetzgebung und Vol1ziehu.i"lg. 
Die Kompetenzbestim'Yl.'...tng des Art., 10 Abso 1 Z.,2 B-VG schafft 

zwar die Zus tändigkei t au.f' Seiten des B'tmdes Haßnahmen zu 

ergreifen (Ermä.chtigung)" nicht wird jedoch dadurch auch 
eine Verpflichtung zu einem bestimmten positiven Tun - wie 
etwa einer FördErung - eingeführte> Dies gilt für die Auslegung 

von Kompetenztatbeständen schlechthin., 

Das Bundesministeriengesetz 1973 erklärt das Bllndesministerium 

für Land- und Forstwirtschaft in Zo 4 des Abscf'llü ttes J des 

Teiles 2 der Anlage zu § 2 zur "Regelung der Ein- und A1.lsfuhr 
von Waren p die Gegenstand der Urproduktion der heimischen 
Landwirtschaft sind p sowie von Fleisch und Fleischwareno •• o .. " 

für zus tändig. , 

2.. Soweit allerdings durch eiYle etwaige F.ö-r:,deru.nJl allge­
meü1e Bereiche der Landwirtschaft betroffen sind, handelt 
es sich um eine Haterie gemäß Arto 15B-VGo Danach sind die 
Länder berufen, Regelungen hoheitlichen Inhalts, die Bereiche 
der Landwirtschaft betreffen, vorzunehmen 0 Aus dieser Kompetenz­
lage läßt sich auch für die Länder keine Verpflichtung. zur 
Förderung ableiteno' 

3 .. § 15 des Viehwirtschaftsgesetzes EGBl .. Nro 258/76. 
sieht vor, daß Erträge aus dem Importausgleich, dem Exportaus­
gleich, dem Verfall von SicherstellunSJ('~n und Ausgleichsbeträgen 

gemäß § 14 Abs. 1 Einnahmen des Bundes sind, die für die 
im § 2 Abs o 1 Genannten Zwecke zu verwenderi. sind .. Für welche ..... 1'_ 
der im § 2 Abs., 1 gena~~ten Zwecke die Förderungsmittel vergeben 
werden~ ist keine gesetzlich vorgegebene, sondern eine poli­
tische Entscheidung dE~r für die Voll ziehung dieser Bestimmung 
zuständigen BundesministeroSeitens des B"..lndesministeriums. 
fUr Finanzen w'l..lrde· dazu Uber die im Gegens tand geÜbte Praxis 
mitgeteilt: "Der im § 2 Abs. 1 lit~ b le1. cit. genannte 
Zweck der "Stabilisierung der Preise für 3chlachttiere und 
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ÜberleSTUJ1~!erL der "\\"iy,t ;chaf::l ichen Z';.Ileckmäfhgkei t überla.ssen 

bleibt p die Ni ttel fU.Y' derartig2 lqaß~la'r.Jr.en im Inland oder 
'::'~.r den Export einzu .. setzen. In d.iesem SilJ.ne 1J.1erden im Inland 

laufend EiYl.lage:r'unusa.kt:~Qnen, fall~;:eise VerbilligungsaktiDnen, 

niett ausreichen t werden die verbleibender. Hittel durch den 

Bund seit Jahren für die Expcl:r'rförderun:g berei tges tell t" 

Darüber hinaus bringt der Bund!, ohne dazu ausdrücklich verpflichtet 
z.u. sein, jährlich weitere b'2trächtliche Mittel aus dem freien 
B';).ndeshaushal t für die Exportförderung auf .. fP 

4 .. Darüber hinaus können FörderLillgel'lp bei- denen weder 
eine Aufbrincn.ul<1 SD_, ezifischer Mittel mi t hoheitlichen Maßnahmen 

v ~ 

erfolgt noch ein Rechtsemspruch auf ErteillL'YJ.g einer Förderung 

bes teh t, gem;:iß Art. 1 7 B-VG vorgenommen werden" Art.. 1 7 B-VG 

ermöglicht es unter dieser Voraussetzung dem Bund wie den 
T •• d . L~ d . ~ f ., '/ieh-."an ern, etwa e~nen !' on s z.u scna .... en, um gew~sse ~m _ 

's,drtschaftsgesetz verankerte Ziele zu erreichen oder auf 

andere (nicht-hoheitliche) Art den Viehexport zu fördern. 

Dies wäre die bei verg1eichbaren Naterien übliche Vorgangs­

weise .. Diese FörderunJsrr,öglichkeit könnte sowohl vom BU.Jld 

als auch von Ländern gleichzeitig ergriffen werdeno 

5. Abschließend ist darau.f hinzuweisen, daß - gleichgültig 
VO!'l welcher EXD~Jr,tfördE:runq man Gebrauch machen würde - auf . .-
internationale Vereü:.barungen, die den Mitgliedsstaaten bei 

der Förderung der Exporte Beschränkungen auferlegen p wie 
z. B. deIn GATT-Übereinkommen p Bedacht zu nehmen wäre .. 

/ 
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